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Die Interkantonale Ubereinkunft iiber den

Viehhandel

Riickblick auf die historische und rechtliche Entwicklung des Konkordates

W. Hug

Einleitung

Die geltende «Interkantonale Ubereinkunft iiber den
Viehhandel» (gebriuchliche Benennung «Viehhandels-
konkordat») vom 13. September 1943 hatte zwei Vorgin-
gerinnen: die Ubereinkiinfte aus den Jahren 1921 und
1927. Die erste Ubereinkunft trat nach der am 29. No-
vember 1921 erfolgten bundesritlichen Genehmigung
am 1.April 1922 in Kraft. Ihr traten bei der Griindung die
Kantone Aargau, Basel-Landschaft und Luzern und bis
zum Jahre 1927 auch die Kantone Bern, Solothurn und
Basel-Stadt bei. Die zweite (revidierte) Ubereinkunft
wurde vom Bundesratam 1. Juli 1927 genehmigt und trat
am gleichenTag in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt waren ihr
die Kantone Ziirich, Bern, Luzern, Freiburg, Solothurn,
Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Aargau,
Waadt, Wallis und Genf beigetreten. Die geltende Uber-
einkunft vom 13. September 1943 wurde vom Bundesrat
am 29. Oktober 1943 genehmigt und trat am 1. Januar
1944 in Kraft. Ihr sind simtliche damaligen Kantone so-
wie, gestiitzt auf eine staatsvertragliche Vereinbarung
mit der Schweiz, das Fiirstentum Liechtenstein und per
1. Januar 1979 auch der neugeschaffene Kanton Jura
beigetreten.

Somit kann die Konkordatskonferenz 1993, fiir welche
dieser geschichtliche Riickblick verfasst wurde, eigent-
lich ein zweifaches Jubilium begehen, nimlich ein (we-
nig uiberschrittenes) 70-Jahr-Jubildum, das die fritheren
Konkordate der Jahre 1921 und 1927 einschliesst, und
ein 50-Jahr-Jubilium des geltenden, gesamtschweizeri-
schen Konkordates vom 13. September 1943.

Die rechtliche Regelung des Viehhandels

Die rechtliche Regelung des gewerbsmissigen Viehhan-
dels in der Schweiz hat eine lange und zum Teil bewegte
Geschichte. Es ging dabei vor allem um Zustindigkeits-

Schweizer
Archiv fiir
Tierheilkunde

fragen und -kontroversen zwischen dem Bund und den
Kantonen. Der Bund strebte anfinglich aus seuchenpoli-
zeilichen Griinden eine eidgendssische Regelung des
Viehhandels an; die Kantone hingegen beharrten aus fo-
deralistischen Erwigungen auf ihrer Souverinitit und
lehnten eine zentralistische Losung ab. Im Vordergrund
der Kontroverse stand dabei die Frage der Patentertei-
lung zur Ausiibung desViehhandels. Eine bundesrechtli-
che Regelung hitte die Erteilung eines eidgendssischen
Patentes durch eine zustindige Bundesbehorde bzw.
Amtsstelle zur Folge gehabt, womit eine kantonale Pa-
tenterteilung verhindert bzw. abgeschafft worden wire.
Sozusagen als Kompromiss aus dieser Zustindigkeits-
kontroverse ging die Konkordatslosung hervor, d.h. der
Abschluss einer «Interkantonalen Ubereinkunft iiber
den Viehhandel». Damit war die Frage der kantonalen
Zustindigkeit zur Patentierung und Regelung des Vieh-
handels entschieden. Diese Losung hat sich bis heute
bewihrt.

Die Verleihung des Viehhandelspatentes ist im Rechts-
sinne eine Polizeierlaubnis fiir die Abwicklung des ge-
werbsmaissigen Handels in allen seinen Formen und mit
allen konkordatsrechtlichen Bedingungen und Auflagen
sowie den kantonalen Ausfithrungsbestimmungen hie-
zu. Seuchenpolizeiliche Vorschriften stehen dabei nicht
im Vordergrund, miissen aber selbstverstindlich von
den Hindlern in Ausiibung ihres Berufes nach den bun-
desrechtlichen Bestimmungen im eidgendssischen Tier-
seuchengesetz und seinen Vollzugserlassen beachtet
werden. Aus diesem Grunde ist der Bundesrat seinerzeit
in Art. 9 des Bundesgesetzes vom 13. Juni 1917 betref-
fend die Bekimpfung von Tierseuchen ermichtigt wor-
den, gegen die Verschleppung von Tierseuchen durch
die gewerbsmissige Ausiibung des Viehhandels sanitits-
polizeiliche Vorschriften zu erlassen. Er hat dies mit der
Verordnung vom 12. Oktober 1943 iiber seuchenpolizei-
liche Massnahmen im Viehhandel getan. Sie enthilt
«Mindestvorschriften tiber die Regelung des Viehhan-
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dels», insbesondere tiber das Erfordernis des Viehhan-
delspatentes und der Voraussetzung fiir dessen Ertei-
lung, Verweigerung oder Entzug, die Fithrung von Vieh-
handelskontrollen durch die Hindler, die Durchfiihrung
von Einfiihrungskursen vor der Patenterteilung u.a.m.,
womit die Harmonisierung zum Konkordatsrecht herge-
stellt war. Diese Bundeserlasse sind heute durch das eid-
genossische Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 und die
Tierseuchenverordnung vom 15. Dezember 1967 er-
setzt. Letztere enthdlt im Abschnitt «Seuchenpolizeiliche
Massnahmen im Viehhandel» (Art. 17) analoge Vorschrif-
ten wie die Verordnung vom Jahre 1943.

Eine eidgendssische Regelung des gewerbsmissigen
Viehhandels wurde anlisslich der Griindungsbestrebun-
gen fiir den Abschluss eines Interkantonalen Konkorda-
tes im Jahre 1921 vom Eidg. Veterindramt und Volkswirt-
schaftsdepartement (EVD) sowie vom Schweizerischen
Viehhindler-Verband angestrebt; von den Bundesbehor-
den - wie bereits erwihnt - aus seuchenpolizeilichen
Griinden und vom Schweizerischen Viehhindler-Ver-
band vor allem wegen der Patenttaxen und Handelsge-
biihren. An den damaligen Konferenzen der anschluss-
willigen und interessierten Kantone fithrten diese zen-
tralistischen Bestrebungen zu wiederholten foderalisti-
schen Debatten. Wegen befiirchteter Verschleppung der
damals zahlreich auftretenden Tierseuchen wurde diese
Kontroverse auf Bundesebene auch von der Experten-
kommission zum Bundesgesetz vom 13. Juni 1917 ausge-
tragen. In seiner Botschaft vom 15. Mirz 1915 zu diesem
Gesetzesentwurf, in welchem der Bundesrat aus referen-
dumspolitischen Griinden bereits auf eine bundesrecht-
liche Regelung des Viehhandels verzichtete, fiihrte er
jedoch aus, dass er diesen Verzicht nur ungern leiste, da
eine eidgenodssische Regelung der Materie eigentlich
richtig und wiinschbar wire. Er behielt sich sogar vor, in
einem spiteren Zeitpunkt den Erlass eines separaten Ge-
setzes uiber die Ausiibung des gewerbsmissigen Vieh-
handels vorzuschlagen, wenn sich dies im offentlichen
Interesse als notwendig erweisen sollte.

Die Frage einer bundesrechtlichen Regelung des Vieh-
handels wurde dann im Zeitraum 1941/43 wieder ak-
tuell, und zwar im Gefolge der Kriegswirtschaft wih-
rend des Zweiten Weltkrieges. Durch eine Verfiigung
vom 12. Juli 1941 des EVD iiber die Sicherstellung der
Landesversorgung mitTieren, Fleisch, Fleischprodukten
und tierischen Fetten, die sich auf einen gleichlautenden
Bundesratsbeschluss vom 9. Mai 1941 stiitzte, wurden
kriegswirtschaftliche Vorschriften iiber den Handel und
Verkehr mit Tieren (verbunden mit einer umstrittenen
Plafonierung der Hindlerzahl) erlassen. Damit sind die
Kantone bundesrechtlich verpflichtet worden, die Pa-
tentpflicht fiir den Viehhandel einzufiihren, welcher
Verpflichtung mit dem Beitritt zur Interkantonalen Uber-
einkunft iber die Ausiibung des Viehhandels vom 1. Juli
1927 nachgekommen werden konnte. Daraufhin traten
- mit Ausnahme der Kantone Graubiinden und Tessin,
die in ihren vielenT4lern fast ausschliesslich den bauerli-
chenViehhandel kannten - alle Kantone dem Konkordat
bei. (Anmerkung:Auch wihrend des Ersten Weltkrieges
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erliess der Bundesrat am 13. April 1917 Vorschriften
uber den Verkehr mit Vieh, die mit der Aufhebung der
damaligen Kriegswirtschaft wieder ausser Kraft traten.)
Nach Wegfall der kriegswirtschaftlich begriindeten not-
rechtlichen Bundesbestimmungen iiber die Ausiibung
desViehhandels wurde vom EVD nochmals eine bundes-
rechtliche Regelung des Viehhandels vorgeschlagen.
Diese wurde jedoch an Konkordatskonferenzen vom 2.
und 4. Februar 1943 von den Kantonen einhellig zuriick-
gewiesen. Es wurde in einer Resolution zuhanden des
Vorstehers des EVD festgestellt, dass fiir die geplante
bundesrechtliche Neuordnung des Viehhandels weder
eine Notwendigkeit noch eine rechtliche Grundlage be-
stehe.

Wie seinerzeit im Jahre 1921 bei den Griindungsbestre-
bungen fiir eine Interkantonale Ubereinkunft iiber den
Viehhandel hat sich in jiingster Zeit der Schweizerische
Viehhindler-Verband wiederum kritisch mit der Konkor-
datslosung befasst. In einer Resolution vom 2. Mai 1992
forderte er - offenbar gebiihrenpolitisch motiviert - die
Aufhebung des Konkordates, wodurch die Frage einer
Bundesregelung wiederum aktuell wiirde. Das Konkor-
dat hat diese Bestrebungen jedoch zuriickgewiesen.

Zweck und Inhalt des Konkordates

Die Interkantonale Ubereinkunft iiber den Viehhandel,
der seit dem Jahre 1944 samtliche Kantone sowie das
Fiirstentum Liechtenstein angeschlossen sind, gewihr-
leistet eine einheitliche Ordnung des Viehhandels im
ganzen Konkordatsgebiet. Das Konkordatsrecht defi-
niert den Begriff des Viehhandels, statuiert die Bewilli-
gungspflicht und regelt Zustindigkeit, Voraussetzungen
und Verfahren fiir die Patenterteilung sowie den Patent-
entzug. Als wichtigen Grundsatz statuiert es ferner die
Freiziigigkeit im ganzen Konkordatsgebiet. Im weitern
enthilt das Konkordatsrecht die erforderlichen Bestim-
mungen tiber Kautionierung und Gebiihrenentrichtung
durch die Viehhindler, Aufsicht und Kontrolle des Vieh-
handels sowie die Verwaltung des Konkordates. Die Or-
gane des Konkordates sind die Konferenz, der Vorstand
und der Vorort. Die Konferenz, gebildet aus den dem
Konkordat angehorenden Kantonen und dem Fiirsten-
tum Liechtenstein, tritt in der Regel einmal pro Jahr zu-
sammen. Sie nimmt den Jahresbericht und die Jahres-
rechnung entgegen und behandelt im iibrigen die ihr
vom Vorstand vorgelegten Geschifte. An der Konferenz
nehmen regelmissig auch Vertreter des Bundesamtes fiir
Veterinirwesen sowie des Schweizerischen Viehhind-
ler-Verbandes teil, mit denen das Konkordat in stindigem
Kontakt steht. Der Vorstand der Konferenz besteht aus
dem Prisidenten und zwei Beisitzern aus verschiedenen
Kantonen. Vorort des Konkordates ist seit dessen Beste-
hen der Kanton Aargau. Der Vorort besteht aus dem
Prisidenten, dem Sekretiar und dem Kassier. Er erledigt
die laufenden und ihm vom Vorstand und von der Konfe-
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renz Uibertragenen Geschifte. Insbesondere bereitet er
auch die Kautionsentscheide des Vorstandes gemiss
dem von der Konferenz erlassenen Reglement iiber die
Kautionen im Viehhandelvor.

Kautionspflicht der Viehhéndler und
Kautionshaftung

Als Viehhandel im Sinne von § 1 der Ubereinkunft gilt
der gewerbsmissige An-und Verkauf, der Tausch und die
Vermittlung von Pferden, Maultieren, Eseln, Rindvieh,
Schafen, Ziegen und Schweinen (Abs. 1). Unter den Be-
griff der patentpflichtigen Vermittlung fillt nach Rechts-
auskiinften des Vorortes nur die Mitwirkung des Vermitt-
lers bei den Vertragsverhandlungen zwischen Hindler
und Kiufer, nicht aber der blosse Hinweis des Vermitt-
lers auf eine Gelegenheit zum Kauf oder Tausch sowie
das blosse Zufiihren von Vieh. Die Kantone sind zudem
befugt, die gewerbsmissige Abgabe von Fleisch in gros-
sen Stiicken an Wiederverkiufer dem Handel gleichzu-
stellen (Abs. 2). Der mit dem Betrieb eines landwirt-
schaftlichen oder alpwirtschaftlichen Gewerbes oder
mit einer Misterei ordentlicherweise verbundene Wech-
sel des Viehstandes sowie der Verkauf von selbstgeziich-
tetem oder selbstgemistetem Vieh, der Ankauf von Vieh
zum Zwecke der Selbstversorgung sowie der Ankauf
durch Metzger zum Schlachten im eigenen Betrieb fallen
(unter Vorbehalt von Abs. 2) jedoch nicht unter den
Begriff des Viehhandels (Abs. 3).
Da es sich beim konkordatsrechtlich geregelten Vieh-
handel um eine gewerbsmaissige Berufsausiibung han-
delt, ist diese nicht nur patentpflichtig, sondern auch
kautionspflichtig.
Die Kautionspflicht ist in § 13 der Ubereinkunft statuiert.
Kautionspflichtig sind die Hindler, welche den Viehhan-
del auf eigene Rechnung betreiben. Die gestellte Kauti-
on dient im Rahmen eines von der Konferenz zu erlas-
senden Reglementes der Sicherstellung von Anspriichen
gegen den Hindler, seine Angestellten und Beauftragten
(Haupt- und Nebenpatentinhaber). Aus ihr sollen insbe-
sondere Gebiihren, Bussen, Gerichts- und Verwaltungs-
kosten sowie Anspriiche zufolge schuldhafter Ver-
schleppung von Tierseuchen oder zufolge anderer Ver-
letzung tierseuchenpolizeilicher Bestimmungen und
weitere zivilrechtliche Anspriiche gedeckt werden.
Das von der Konkordatskonferenz erlassene Reglement
uiber die Kautionen im Viehhandel datiert vom 16. Okto-
ber 1944. Es erfuhr Anderungen durch Konferenzbe-
schliisse vom 26. Mai 1952, 12. September 1960, 5. Juni
1974 und 21. Juni 1990. Die Anderung vom 26. Mai 1952
beinhaltete fiinf Erginzungen des Kautionsreglementes:
- § 2 Abs. 1lit. ¢, 2. Absatz (Wegfall des Anspruches auf
die Kaution eines anderen Viehhidndlers, wenn der zu
Verlust gekommene Gliubiger selbst Viehhindler ist,
den Beruf aber ohne Patent ausiibte oder als Patentin-
haber das betreffende Geschift nicht in seine Vieh-
handelskontrolle eingetragen hatte);
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- §2Abs. 2 (Beginn und Ende der Kautionshaftung);

- § 3P neu (Verweigerung der Kautionsiibernahme bei
zweifelhafter Zahlungsfihigkeit des Hindlers);

- § 4 Abs. 2 lit. b und ¢ (Verwendung der Betriebsiiber-
schiisse der Kautionskasse zur Aufnung eines Reserve-
fonds bis zu 5% der vom Vorort iibernommenen Kau-
tionen und zur Forderung der Bekimpfung von Tier-
seuchen, insbesondere der Aufklirung und der wis-
senschaftlichen Forschung).

Die Anderungen vom 12. September 1960, 5. Juni 1974

und 21. Juni 1990 betreffen die Kautionssummen, die

sich nach dem Jahresumsatz richten. Die beschlossenen

Erhohungen der Kautionssummen ergeben folgendes

Bild (Tabellen 1 und 2):

Tabelle 1: Fiir den Handel mit Pferden, Maultieren,
Eseln und Grossvieb

~ Umsatzbis

~ 200Stiick
400 Stu
600 Stick
- >600 Stiick

Tabelle 2: Fiir den Handel mit Kleinvieb

 100Stiick

200tick o
300Stiick 75

Der jahrliche Kautionsbetrag der einzelnen Hindler
wird von der zustindigen Patentabgabestelle gemiss der
geltenden Skala festgesetzt. Die Kaution ist durch eine zu
deren Hohe proportionale Gebiihr an die Vorortskasse
zu leisten (§ 3 Kautionsreglement). Der Gebiithrensatz
wird von der Konkordatskonferenz festgesetzt. Dies ge-
schah in den ersten Jahren des Konkordates jihrlich und
erfolgt heute periodisch. Die Konferenz 1944 setzte die
Kautionsgebiihr auf 5%o an, die Konferenz 1960 auf 3%o,
und die Konferenz 1974 reduzierte den Satz auf 2%.. Die
Konferenz 1990 behielt diesen Satz bei.

Gemiss § 3 Abs. 2 des Kautionsreglementes konnen die
Mitglieder der Kautionsversicherungs-Genossenschaft
des Schweizerischen Viehhindler-Verbandes ihre Kau-
tionen durch diese Genossenschaft leisten. Das Viehhan-
delskonkordat iibt hieriiber die Aufsicht aus. Die Genos-
senschaft leistet an die Kosten der Aufsicht des Viehhan-
delskonkordates einen angemessenen Beitrag, welcher
derzeit Fr. 1000.- betrigt.

Uber die Anerkennung und Deckung von Anspriichen
auf die Kautionen, die bis zum 1. April des dem Ge-
schiftsabschluss folgenden Jahres bei der zustindigen
kantonalen Amtsstelle zuhanden des Vorortes geltend
gemacht werden miissen, entscheidet der Vorstand. Be-
schwerdeinstanz ist die Konferenz, welche endgiiltig
entscheidet. Fiir nicht rechtzeitig angemeldete Ansprii-
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che erlischt die Haftung der Kaution (§ 5). Diese Fatal-
frist hat immer wieder Anlass zu Diskussionen gegeben,
und es wurde eine weniger restriktive Anwendung po-
stuliert. Die Anmeldung des Anspruchs kann aber auch
vor Ablauf der Frist vorsorglich erfolgen, wenn sich we-
gen Zahlungsschwierigkeiten des Hiandlers ein Verlust
abzeichnet. Hiezu hat die Konferenz vom 11. Juni 1987
einen prizisierenden Beschluss gefasst. Die Kautionshaf-
tung tritt ein, wenn die Berechtigung des Anspruchs
dem Hindler gegeniiber durch Gerichtsurteil festgestellt
und dessen Zahlungsunfihigkeit nachgewiesen ist.
Wenn iiber die Berechtigung des Anspruchs sowie iiber
die Zahlungsunfihigkeit des Hindlers kein Zweifel be-
steht, kann der Verlust auch ohne diese Voraussetzungen
gedeckt werden.

Eine Ubersicht iiber die Anzahl der geleisteten Kautio-
nen, die Kautionssummen, die Kautionsgebiihren und
die anerkannten Kautionsschiden vermittelt Tabelle 3:

Tabelle 3: Geleistete Kautionen, Kautionsgebiibren
und -schdden

Kautionen
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Die Kautionsleistung der Viehhindler stellte auch zur
Zeit der Konkordate vom Jahre 1921 und 1927 eine der
zentralen Fragen dar. Das damalige Konkordatsrecht
schrieb die Kautionspflicht der Hindler vor. Sie wurde
entweder kantonalrechtlich oder genossenschaftsrecht-
lich bzw. verbandsrechtlich geregelt. Dabei ging die Kau-
tionshaftung unterschiedlich weit. Im Kanton Ziirich
z.B. haftete die Kaution nicht bloss fiir Schiden, Bussen
und Gerichtskosten, sondern auch fiir zivilrechtliche An-
spriiche, welche Dritten aus dem Viehhandel gegeniiber
dem kautionierenden Hindler zustanden. Uber die Héhe
der Kaution fasste eine Konkordatskonferenz vom
21. Mirz 1923 «fiir Viehhindler aus Kantonen, die dem
Konkordat nicht beigetreten, jedoch im Konkordatsge-
biete den Viehhandel betreiben wollen» folgenden Be-
schluss: «<Die dem Vorort fiir den Handel im ganzen Kon-
kordatsgebiet zu leistende Kaution wird je nach der
Ho6he des Umsatzes auf Fr. 3000.- bis Fr. 20000.- festge-
setzt. Sie wird geleistet und haftet gemiss den Vorschrif-
ten der §§ 6 und 7 des Konkordates.»

Abschliessend ist im Zusammenhang mit der konkor-
datsrechtlichen Regelung des Kautionswesens im Vieh-
handel der Vollstindigkeit halber noch auf die zivilrecht-
liche Regelung der Viehwihrschaft im schweizerischen
Obligationenrecht hinzuweisen. Im Abschnitt «Gewihr-
leistung wegen Mingel der Kaufsache» sind in den Arti-
keln 198 und 202 besondere Bestimmungen fiir den
Viehhandel statuiert. Das Verfahren hiezu ist in einer
speziellen Verordnung des Bundesrates vom 14. Novem-
ber 1911 geregelt. Die Vorschriften des Obligationen-
rechts betreffen indessen nur das zivilrechtliche Verhilt-
nis zwischen Kiufer und Verkiufer. Sie haben keinen
unmittelbaren Einfluss auf die konkordatsrechtliche Auf-
sicht tiber den Viehhandel.

Mit dem Viehwihrschaftsrecht befasst sich eine Abhand-
lung von Dr. iur. Franz Riedi, Bern, erschienen im Verlag
M. Hiigly, Bern, in 4. Auflage im Jahre 1961.

Patent- und Umsatzgehiihrenpflicht der
Viehhandler

Zur Ausiibung des gewerbsmissigen Viehhandels bedarf
der Hindler eines Patentes (§§ 2 bis 12 der Uberein-
kunft). Die Erteilung des Patentes ist konkordatsrecht-
lich an folgende Voraussetzungen gekniipft (§ 8 der
Ubereinkunft): Schweizerbiirgerrecht und Wohnsitz in
der Schweiz (vorbehiltlich staatsvertraglicher Vereinba-
rungen), guter Leumund und Gewihrleistung fiir korrek-
ten, vorschriftskonformen Handel, Zahlungsfihigkeit
sowie Besitz eines den sanititspolizeilichen Vorschriften
entsprechenden Hindlerstalles. Im weitern haben sich
die Patentbewerber iiber das erfolgreiche Bestehen ei-
nes Einfithrungskurses auszuweisen (Art. 4 der Bundes-
verordnung vom 12. Oktober 1943 iiber seuchenpolizei-
liche Massnahmen im Viehhandel). Das Viehhandelspa-
tent wird durch den Kanton ausgestellt, in welchem sich
der Hauptgeschiftssitz der Viehhandlung befindet (Kon-
kordatspatent mit Giiltigkeit fiir das ganze Konkordats-
Schweizer
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gebiet oder Kantonspatent mit Giiltigkeit nur fiir das
Kantonsgebiet). Fiir Hindler, die nicht in einem Konkor-
datskanton ihren Geschiftssitz haben und im Konkor-
datsgebiet den Viehhandel ausiiben wollen, wird das Pa-
tent vom Vorort ausgestellt (Vorortspatent). Nicht pa-
tentpflichtig sind gemiss § 2 Abs. 3 der Ubereinkunft
von Behorden oder Zuchtorganisationen delegierte aus-
lindische Kiufer und Kommissionen, die in der Schweiz
Zuchtvieh ankaufen.

Fiir die Erteilung eines Patentes (Hauptpatent sowie all-
fillige Nebenpatente fiir Angestellte oder Beauftragte,
die im Kanton des Hauptgeschiftssitzes weder wohnen
noch vorwiegend titig sind) ist jihrlich eine Grundge-
biihr von Fr. 100.- fiir den Handel mit Grossvieh und von
Fr. 50.- fir den Handel mit Kleinvieh zu entrichten.
Dazu erheben die Kantone von den Hauptpatentinha-
bern, die den Handel selbstindig betreiben, eine jihrli-
che Umsatzgebiihr (§ 15Abs. 1 Ziff. 2 der Ubereinkunft).
Diese betrigt fiir jedes liber ein Jahr alte Pferd, Maul-
oder Eseltier Fr. 10.-, fiir jedes Fohlen bis zum Alter von
einem Jahr Fr. 5.-, fiir jedes Stiick Rindvieh {iiber drei
Monate Fr. 1.-, fiir jedes Stiick Kleinvieh (Kilber unter
drei Monaten, Schafe, Ziegen, Zucht- und Mastschwei-
ne) Fr. -.50 und fiir jedes Ferkel und Faselschwein
Fr. -.25. Die Gebiihren sind vor Aushindigung des Paten-
tes zu entrichten, wobei die Hohe der Umsatzgebiihr
provisorisch nach dem voraussichtlichen Umsatz festge-
legt wird, unter Vorbehalt der definitiven Abrechnung
nach Ablauf des Jahres. Die Kantone konnen die Grund-
und Umsatzgebiihren auf das Doppelte erhdhen sowie
die Umsatzgebiihren auf die Hilfte ermassigen. Sie kon-
nen ferner die Grundgebiihr auf die Hilfte herabsetzen,
falls die Gultigkeit des Patentes auf ihr Kantonsgebiet
beschrinkt ist.

Der Bezug von Umsatzgebiihren wurde im Verlaufe der
Konkordatsgeschichte - insbesondere in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten (Kriegs-, Krisen- und Tierseuchen-
jahre) - verschiedentlich von Hindlerseite und -organi-
sationen in Frage gestellt, indem die Rechtsgeniiglich-
keit der Konkordatsregelung und von kantonalen Vor-
schriften angezweifelt wurde. Der Vorstand des Vieh-
handelskonkordates holte deshalb im Jahre 1976 von
Prof. Dr. iur. Thomas Fleiner, Freiburg, ein Gutachten
uber die verfassungsrechtlichen Aspekte der Umsatzab-
gabe im Viehhandel ein. Aus diesem Gutachten ist zu-
sammenfassend folgendes festzuhalten:

Zur Ausgangslage

Die aus der Gebiihrenerhebung den Kantonen zuflies-
senden Mittel sind zweckbestimmt und werden auf dem
Gebiet der Tierseuchenbekimpfung eingesetzt. Sie stel-
len primir einen Beitrag des Viehhandels an diese bun-
desrechtlich vorgeschriebene Staatsaufgabe dar, dane-
ben decken sie die Auslagen der Kantone fiir die Kontrol-
le des Viehhandels. Die Kantone konnen auf diese Ge-
biihrenerhebung aus finanzpolitischen Griinden nicht
verzichten. Die Gebiihren aus dem Viehhandel werden
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erhoben, seit dieser bundesrechtlich, konkordatsrecht-
lich und kantonalrechtlich geregelt ist.

Zur Rechtsnatur der Umsatzgebiihr

In einem Bundesgerichtsentscheid (BGE 991 a 539 ff.)
wird zum Begriff der Gebiihr folgendes ausgefiihrt:
«Nach dem heutigen Sprachgebrauch der Steuerrechts-
wissenschaft sind Gebiihren Entgelte fiir staatliche Lei-
stungen, bei deren Festsetzung das Kostendeckungs-
und das Aquivalenzprinzip zu beachten sind (BGE 971
204, 334;951 5006). Ihr Gesamtbetrag soll die gesamten
Kosten des betreffenden Verwaltungszweiges in der Re-
gel nicht tibersteigen;sie diirfen den objektiven Wert der
staatlichen Leistung nicht iiberschreiten, wenn sie nicht
zur eigentlichen Steuer werden sollen.»

Da die Umsatzgebiihren im Viehhandel nicht bloss den
Verwaltungsaufwand und die Kontrollkosten der Kanto-
ne fiir den Viehhandel decken sollen, sondern nach den
kantonalen Bestimmungen vor allem fiir die Bekdmp-
fung von Tierseuchen eingesetzt werden, sind sie
zweckbestimmt und daher eine Zweckabgabe, d.h. eine
Sonderabgabe bzw. eine Gemengsteuer, und nicht eine
Gebiihr im rechtstechnischen Sinn.

Zur Umsatzgebhiihr als Zweckabgabe

Bereits am 13. Juni 1917 erhielt der Bundesrat aufgrund
von Art. 9 des Bundesgesetzes betreffend die Bekimp-
fung vonTierseuchen die Befugnis, gegen die Verschlep-
pung von Seuchen durch die gewerbsmissige Ausiibung
des Viehhandels sanititspolizeiliche Vorschriften zu er-
lassen. Der Bundesrat machte aber (aus referendumspo-
litischen Griinden zufolge Widerstand in den Kantonen
und eidgenossischen Riten) von dieser Befugnis keinen
Gebrauch, sondern empfahl den Kantonen die Konkor-
datslosung. Erstmals wurde dann eine «Interkantonale
Vereinbarung» am 29. November 1921 abgeschlossen.
Patenttaxen und Umsatzgebiihren wurden schon mit
der damaligen Vereinbarung eingefiihrt und auch in die
revidierte Vereinbarung vom Jahre 1927 iibernommen.

Zur rechtlichen Grundlage der Zweckabgabe

Die Zustindigkeit der Kantone zur Erhebung von
Zweckabgaben ergibt sich aufgrund ihrer Finanzhoheit.
Die Abgaben bediirfen aber einer ausreichenden gesetz-
lichen Grundlage (Gesetz im formellen Sinne). Die Erhe-
bung von Umsatzgebiihren als Sonderabgabe beruht im
vorliegenden Fall auf einem zwischenkantonalen Kon-
kordat, dem alle Kantone beigetreten sind. Dieses statu-
iert in § 15 eine entsprechende Verpflichtung. Das Kon-
kordat wurde vom Bundesrat im Sinne von Art. 6 und 7
Abs. 2 der Bundesverfassung genehmigt und ist somit
nach den Grundsitzen des Bundesrechts und des Volker-
rechts verbindlich (BGE 96 I 648). Erfiillt ist auch das
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rechtliche Erfordernis, dass im Konkordatsrecht nicht
nur die Erhebung der Abgaben, sondern auch deren
Hohe bestimmt wird.

Als Fazit des Gutachtens Fleiner kann festgehalten wer-
den, dass sich beziiglich des rechtmaissigen Bezugs der
Umsatzabgaben im Viehhandel fiir die Kantone keine
Schwierigkeiten ergeben sollten, wenn sie fiir deren Er-
hebung eine kantonale Rechtsgrundlage auf Gesetzes-
stufe geschaffen haben. Dies ist wohl in den meisten
Kantonen in einschligigen Polizeigesetzen der Fall (Tier-
seuchenpolizeigesetze oder andere). Es gentigt jedoch
auch die konkordatsrechtliche Regelung iiber den Um-
satzabgabenbezug, sofern die Beitrittserklirung zum
Konkordat durch das nach dem kantonalen Verfassungs-
recht zustindige Staatsorgan abgegeben wurde, da das
Konkordatsrecht dem kantonalen Recht iibergeordnet
ist.

Umstritten war im Verlaufe der Konkordatsgeschichte
ofters auch die Frage der Befreiung der Direkteinkiufer
von der Umsatzgebiihrenpflicht. Es ging dabei um das
Problem der rechtsgleichen Behandlung des traditionel-
len Viehhandels und der von der Umsatzabgabe befrei-
ten Grossschlichtereien und direkt einkaufenden Metz-
gereibetriebe. Die Konkordate von 1921 und 1927 hat-
ten es den Kantonen iiberlassen, auch den Ankauf von
Vieh fiir den Eigenbedarf der Metzger patentpflichtig zu
erkliren und dartiber besondere Vorschriften zu erlas-
sen. Das Konkordat 1943 enthilt diese Bestimmung
nicht mehr, dagegen ermichtigt es die Kantone, die ge-
werbsmaissige Abgabe von Fleisch in grossen Stiicken an
Wiederverkiufer dem Handel gleichzustellen (§ 1 Abs.
2). Von dieser Ermichtigung haben jedoch nur einige
wenige Kantone Gebrauch gemacht, obwohl ihnen dies
seitens des Konkordates wiederholt empfohlen wurde
(1972 und 1981). Die Gleichstellung des Fleischgross-
handels mit dem Viehhandel und damit seine Unterwer-
fung unter die Umsatzabgabepflicht diirfte wesentlich
zur Entschirfung dieses Streites um diese Abgaben bei-
tragen, indem damit die Benachteiligung der Viehhind-
ler gegeniiber den Grossmetzgereien, die nach § 1Abs. 3
des Konkordates und Art. 17.2 der eidgendssischen Tier-
seuchen-Verordnung vom 15. Dezember 1967 von die-
serAbgabe befreit sind, dahinfiele.

Diese Streitfrage war im Jahre 1976 ff. in den Kantonen
Baselland und Luzern Gegenstand verwaltungsgerichtli-
cher Prozesse. Im Kanton Luzern wurde der Entscheid
des Verwaltungsgerichts mit einer staatsrechtlichen Be-
schwerde an das Bundesgericht weitergezogen. Im Na-
men und Auftrag von zwei Firmen fiir Schlachtviehhan-
del und Fleischvermarktung in den Kantonen Baselland
und Luzern wurden beim Regierungsrat der beiden Kan-
tone am 29. Mirz 1976 zwei gleichlautende Beschwer-
den gegen Umsatzgebiihren-Verfiigungen der kantona-
len Amtsstellen eingereicht. Bei der einen Firma belief
sich der Betrag auf Fr. 23 718.50, bei der anderen auf
Fr. 33 500.- (Gebithren 1975 bzw. 1976). Die Antrige
lauteten auf Aufhebung der Gebiihrenverfiigungen. In
den Beschwerden wurde u.a. ausgefiihrt, der Anteil der
schweizerischen Viehproduktion, der iiber den traditio-
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nellenViehhandel verteilt wird, sei unaufhorlich zuriick-
gegangen und der Anteil der von der Umsatzabgabe be-
freiten Grossschlichtereien und direkt einkaufenden
Metzgereibetriebe habe entsprechend zugenommen.
Im weitern wurde darauf hingewiesen, die Bruttomar-
gen der traditionellen Viehhindler, insbesondere im
Schlachtvieh- und Schlachtschweinehandel, hitten ten-
denziell abgenommen. Ferner wurde erklirt, der Bedarf
an Abgabebetrigen fiir die Deckung der Seuchenkassen
der Kantone habe erheblich abgenommen, das Aufkom-
men aus der Umsatzabgabe jedoch unaufhorlich zuge-
nommen. Zudem sei die Finanzierung der Bekimpfung
der Viehseuchen weitgehend Bundessache geworden.
Schliesslich wurde auf den Steuercharakter der Umsatz-
gebiihren hingewiesen. Die beiden Beschwerden sind in
der Folge von den beiden Kantonsregierungen abgewie-
sen und deren Entscheide an die kantonalen Verwal-
tungsgerichte weitergezogen worden. In Baselland hat
das Verwaltungsgericht die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde gutgeheissen, im Kanton Luzern wurde sie
vom Verwaltungsgericht abgewiesen. Die Gutheissung
der Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Kanton Basel-
land erfolgte mit der Begriindung, dass die Erhebung von
Viehhandelsgebiihren im kantonalen Gesetzesrecht
nicht vorgesehen sei und die entsprechende Bestim-
mung in der Interkantonalen Ubereinkunft iiber den
Viehhandel mangels rechtsgeniiglicher Genehmigung
der Ubereinkunft durch Parlament und Volk keine An-
wendung finden konne. Die Abweisung der Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde im Kanton Luzern (Urteil vom
5. Mirz 1979) erfolgte mit der Feststellung, dass die ge-
biihrenrechtlich verschiedene Behandlung der Vieh-
hindler und der Direkteinkidufer keine Rechtsungleich-
heit bedeute. Gegen die Viehhandelsumsatzabgaben
konne auch nicht eingewendet werden, dass sie unver-
hiltnismaissig hoch seien. Es erscheine auch aus dieser
Sicht rechtlich vertretbar, die Direkteinkdufer iiberhaupt
von einer solchen Abgabe zu befreien. Das Bundesge-
richt, das sich in der Folge mit der gegen dieses Urteil
eingereichten staatsrechtlichen Beschwerde zu befassen
hatte, hat mit Urteil vom 19. Februar 1982 die Beschwer-
de ebenfalls abgewiesen. Das Bundesgericht stellte in
seinen Erwigungen fest: Gegenstand der Beschwerde sei
die Abgabepflicht, welche der Beschwerdefiihrerin aus
der Losung von Viehhandelspatenten erwachse. Der Er-
trag der streitigen Abgabe diene nach dem Gesetz des
Kantons Luzern tiber die Tierseuchenkasse vom 26. No-
vember 1968 der Bekimpfung von Tierseuchen. Die Er-
hebung dieser Abgabe sei im kantonalen Recht und in
der Interkantonalen Ubereinkunft iiber den Viehhandel
begriindet. Es gehe demnach um die Anwendung von
selbstindigem kantonalem Recht, womit das Bundesge-
richt zur Behandlung der staatsrechtlichen Beschwerde
zustindig sei. Die Priifung der Beschwerde erfolge je-
doch lediglich unter dem Gesichtspunkt der Willkiir. Das
Bundesgericht habe zu priifen, ob die im Konkordats-
recht getroffene und vom luzernischen Gesetzgeber
ubernommene Regelung der rechtlich unterschiedli-
chen Behandlung von Viehhindlern und Direkteinkiu-
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fern in bezug auf die Umsatzabgabe in den tatsichlichen
Verhiltnissen eine Rechtfertigung habe. Das Bundesge-
richt komme aufgrund seiner Erwigungen zum Schluss,
dass unter Beriicksichtigung des unterschiedlichen seu-
chenpolizeilichen Risikos des Handels mit Nutz- oder
Schlachttieren und des Direkteinkaufs von Schlachttie-
ren zum Schlachten, Verarbeiten und Detailverkauf im
eigenen Betrieb eine unterschiedliche Behandlung be-
ziiglich der Erhebung einer Umsatzabgabe nicht als will-
kiirlich betrachtet werden konne.

Im Jahre 1978 stellte sich die Frage der Umsatzgebiihren-
entrichtung durch Filialbetriebe resp. Zweigniederlas-
sungen von Viehhandelsfirmen in anderen Kantonen.
Die Konkordatskonferenz vom 6. Juli 1978 fasste hiezu
einen Auslegungsbeschluss im Sinne von § 22 Abs. 2 der
Ubereinkunft. Dieser hat folgenden Wortlaut: «Fiir das
von einem Filialbetrieb resp. von der Zweigniederlas-
sung einer Viehhandelsfirma aufgekaufte und dort ver-
marktete Vieh ist die Umsatzgebiihr dem Sitzkanton des
Filialbetriebes resp. der Zweigniederlassung zu entrich-
ten. Wird das Vieh im Kanton des Hauptgeschiftssitzes
verkauft, so fillt die Umsatzgebiihr diesem Kanton zu.
Im iibrigen gilt § 4 der Interkantonalen Ubereinkunft
vom 13. September 1943.»

Schliesslich hat der Vorort im Jahre 1972 eine Anfrage
des Verbandes Schweizerischer Metzgermeister beziig-
lich der Patentpflicht von Metzgerorganisationen dahin
beantwortet, dass sich ein Schlachten im eigenen Be-
trieb im Sinne von § 1 Abs. 3 des Konkordatsrechts dann
annehmen lasse, wenn die Titigkeit der Organisation
ausschliesslich als eine Einrichtung zur Rationalisierung
des Schlachtens zu betrachten sei, ohne eine wirtschaft-
liche Eigenstindigkeit zu erlangen. Sollte diese TAtigkeit
jedoch tiiber eine reine Selbsthilfeorganisation hinaus-
wachsen, so wire sie dem gebiihrenpflichtigen Handel
im Sinne von § 1 Abs. 2 der Ubereinkunft gleichzustel-
len.

Der Vorort des Konkordates

Vorort zur Zeit der fritheren Konkordate von 1921 und
1927 war der Kanton Aargau, von dem der Anstoss zur
Konkordatsgriindung ausging. Bei der Griindung des gel-
tenden Konkordates im Jahre 1943 wurde die Vororts-
funktion durch Beschluss der Konkordatskonferenz wei-
terhin dem Aargau iibertragen. Er iibt sie seither unun-
terbrochen aus. Uber die Amtsinhaber des Konkordates
gibtAnhang 1 Auskunft.

Konkordatskonferenzen und -beschliisse

An den in § 22 der Ubereinkunft vorgeschriebenen Kon-
ferenzen wurden - neben der jihrlichen Genehmigung
des Geschiftsberichtes und der Rechnung, derWahl der
Rechnungsrevisoren sowie der periodischen Erneue-
rungswahlen des Konkordatsprisidenten, derVorstands-
mitglieder und der Funktionire des Vorortes auf eine
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Amtsdauer von drei Jahren - wichtige Geschifte des
Konkordates behandelt. Sie betrafen vielfach konkor-
datsrechtliche Themen und Fragen seuchenpolizeilicher
und seuchenpolitischer Natur. Wo notwendig, wurden
im Rahmen des Zustindigkeitsbereiches des Konkorda-
tes Entscheidungen getroffen und Beschliisse gefasst.
Bei letzteren handelte es sich insbesondere um solche
iiber die Auslegung des Konkordatsrechtes im Sinne von
§ 22 Abs. 3 der Ubereinkunft. Ein Uberblick iiber solche
Beschliisse, soweit sie nicht bereits in anderen Abschnit-
ten dieses Riickblickes auf die historische und rechtliche
Entwicklung des Konkordates erwihnt wurden, ergibt
folgendes Bild:

Konferenz vom 22. Mai 1945

- Provisorische Patenterteilung:Wenn ein Viehhindler
stirbt und die Erben das Geschift weiterfithren moch-
ten, oder wenn ein Geschiftsverkauf vorliegt, kann
einem geeigneten Familienglied, bzw. dem Geschifts-
nachfolger, der im iibrigen die Voraussetzungen des
§ 8 der Ubereinkunft erfiillen muss, das Patent provi-
sorisch unter der Bedingung erteilt werden, dass der
nichste Viehhandelskurs besucht wird. Geschieht
dies nicht, so fillt das provisorische Patent dahin.

- Festsetzung der Kautionen fiir Hdndler mit Gross-
und Kleinvieh: Die Kautionen fiir Gross- und Klein-
vieh sind ohne Festsetzung einer Hochstgrenze zu-
sammenzuzihlen.

Konferenz vom 24. August 1946

Genossenschaftliche Viebvermittlung: Die auf genos-
senschaftlicher oder gemeinniitziger Grundlage betrie-
bene Viehvermittlung ist den Vorschriften der Uberein-
kunft iiber denViehhandel unterworfen.

Konferenz vom 23. Juni 1947

Ubernabme von Prozesskosten: Prozesskosten sollen
zur Vermeidung unniitzer Prozesse in Anlehnung an Art.
499, Ziff. 2 des Obligationenrechts nur dann tibernom-
men werden, wenn vor der Ausklagung des Schuldners
der Kautionsversicherung Gelegenheit gegeben worden
ist, durch Befriedigung des Gliaubigers diese Kosten zu
vermeiden.

Konferenzen vom 4. Oktober 1954 und 12. September 1960

Wiederbolung des Einfiibrungskurses: In Abinderung
eines fritheren Beschlusses ist der Besuch des Einfiih-
rungskurses fiir Viehhindler im Sinne von Art. 7 der
bundesritlichen Verordnung iiber seuchenpolizeiliche
Massnahmen im Viehhandel vom 12. Oktober 1943 als
obligatorisch zu erkliren, wenn der Viehhindler die Be-
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rufsausiibung mehr als zwei Jahre unterbricht (vorher
ein Jahr). Dieser Beschluss wurde an der Konferenz vom
12. September 1960 bestitigt. Uber ausnahmsweise
Erleichterungen entscheidet die zustindige kantonale
Stelle.

Konferenz vom 11. Juni 1987

Anmeldefrist gemdss [ 5 des Kautionsreglementes:
Massgebend fiir den Fristbeginn gemiss § 14 der Uber-
einkunft ist der Zeitpunkt des Handels. Gewihrt der Ver-
kidufer dem Kiufer eine Stundung, kann er einen Kau-
tionsanspruch innerhalb der Frist von § 14 vorsorglich
anmelden. Die vorsorgliche Anmeldung eines An-
spruchs hat gegeniiber dem Kiufer keinen Einfluss auf
die Patenterneuerung.

Die Ubereinkunft vom 13. September 1943 selbst wurde
im Verlaufe ihres Bestehens bis jetzt nur einmal durch
eine Neufassung des § 19 Abs. 1 tber die Fithrung
der Viehhandelskontrollen (Konferenzbeschluss vom
29. Mai 1967) abgeandert.

Auch zur Zeit der Konkordate von 1921 und 1927 bilde-
ten konkordatsrechtliche Probleme wie Patent-, Kauti-
ons- und Gebiihrenfragen sowie seuchenpolizeiliche
Probleme den Schwerpunkt von Konferenzverhandlun-
gen und -beschliissen. Seuchenpolizeiliche Probleme so-
wie Massnahmen prophylaktischer und akuter Art zur
Bekidmpfung von Tierseuchen waren seit Bestehen des
geltenden Konkordates vielfach auch Gegenstand von
fachwissenschaftlichen Referaten und Diskussionen an
den Jahreskonferenzen. Die Referate wurden in den mei-
sten Fillen von Vertretern des Bundesamtes fiir Veteri-
niarwesen, von Professoren einschligiger Universititsin-
stitute, welche sich mit bestimmten Forschungsprojek-
ten befassten, und von Kantonstieriarzten gehalten.

Uber die Konferenzorte seit der Griindung gibtAnhang 2
Auskunft.

Beitragsleistungen an wissenschaftliche
Forschungsprojekte iiber Tierseuchen
und deren Bekdmpfungsmaglichkeiten

Gemiss § 4 Abs. 2 des Reglementes iiber die Kautionen
im Viehhandel vom 16. Oktober 1944 beschliesst die
Konkordatskonferenz iiber die Verwendung der Be-
triebsiiberschiisse der Kautionskasse. Diese sind primar
zur Deckung der Verwaltungskosten und zur Aufnung
eines Reservefonds bis zum Betrage von mindestens 5%
der vom Vorort iibernommenen Kautionen zu verwen-
den. Ferner konnen sie zur Forderung der Tierseuchen-
bekimpfung, insbesondere der Aufklirung und der wis-
senschaftlichen Forschung eingesetzt werden.

Im Verlaufe der Jahre wurden im Sinne der letztgenann-
ten Zweckbestimmung von den Konferenzen folgende
Beitrige bewilligt:
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1951: Fr. 5000.- an die Guillebeau-Stiftung zum 50-Jahr-
Jubildum der Veterinir-Medizinischen Fakultit der Uni-
versitit Bern

1952: Fr. 5000.- an die Veterinir-Medizinische Fakultit
der Universitit Ziirich zum 50-Jahr-Jubilium

1954: Fr. 30 000.- an die Herstellungskosten eines Auf-
klarungsfilms iiber Rinder-Abortus Bang

1965: Fr. 6000.- an die Herstellungskosten eines Ton-
films «Gesundes Geflligel»

19606: Fr. 5000.- an die Guillebeau-Stiftung der Veterinir-
Medizinischen Fakultit der Universitit Bern zur weite-
ren Aufnung des Fonds fiir wissenschaftliche Forschung
1971/72: Je Fr. 50000.- fiir ein Forschungsprojekt der
Universitit Bern iber Respirationskrankheiten des Rin-
des

1971/72/73: Je Fr. 50000.- an die Veterinir-Medizini-
sche Fakultit der Universitit Bern fiir die Durchfiihrung
eines Forschungsprogrammes tiber die industrielle Tier-
haltung

1979/80/81: Je Fr. 40000.- an das Veterinar-Bakteriolo-
gische Institut der Universitit Bern fiir die Durchfiih-
rung eines Forschungsprogramms iiber die IBR/IPV-In-
fektion beim Rind (Infektidse Bovine Rhinotracheitis
und Infektiose Pustuldse Vulvovaginitis)

1983: Fr. 60000.- an das Veterindr-Bakteriologische In-
stitut der Universitit Bern fiir die Durchfithrung eines
Forschungsprogramms zur Bekimpfung der infektiosen
Agalaktie der Ziegen (hauptsichlich im Kanton Tessin
stark verbreitet). Dieses Projekt wurde im Jahre 1985
sistiert.

1983/84: Je Fr. 30000.- zur Fortsetzung des Forschungs-
projektes iiber die IBR/IPV-Infektion beim Rind

1986: Fr. 20000.- an die Schweizerische Hiuteschiden-
kommission zur Erstellung einerTonbildschau iiber Hau-
teschiden

1987: Fr. 35000.- fiir ein Untersuchungsprogramm der
Universitit Bern zur IBR/IPV-Bekdmpfung in Mastbe-
stinden

1991: Fr. 10000.- an die Schweizerische Hiuteschiden-
kommission als Beitrag an ein Untersuchungsprojekt des
Tierspitals Bern iiber die Hypodermose des Rindes

Zukunftsperspektiven des Konkordates
Konkordatsrechtliche Probleme

In den Jahren 1985 bis 1992 befassten sich der Vorstand
und die Konferenz des Konkordates wiederholt mit kon-
kordatsrechtlichen Revisionsfragen im Rahmen einer
Uberpriifung des geltenden Rechts auf seine Wirksam-
keit und seine Aktualitit. Unter der Leitung des Vorstan-
des wurden kleine Arbeitsgruppen zum Studium und zur
Analyse der einschligigen Probleme eingesetzt, welche
Berichte zuhanden des Vorstandes und der Konferenz
ausarbeiteten. Die Berichte erstreckten sich auf das
Konkordatsrecht und angrenzende Rechtsgebiete und
befassten sich vorwiegend mit Fragen um die Gebiih-
renpflicht wie: Unterscheidung zwischen Nutz- und
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Schlachtviehhandel, Unterstellung der Grossmetzgerei-
enunter die Gebiihrenpflicht, Differenzierung zwischen
kleinen und grossen Schlachtviehhindlern, umsatzbezo-
gener Gebiihrenbezug, Gebithrenharmonisierung unter
den Kantonen.

Integrationsprobleme

Die Schweiz hat im Verlaufe der bundesstaatlichen Ord-
nung fiir bestimmte Rechtsbereiche vorwiegend mit
Nachbarlindern Staatsvertrige abgeschlossen. So be-
steht z.B. mit Osterreich ein Abkommen zur Regelung
der Niederlassungsverhiltnisse vom 14. September
1950 (AS 1951 S. 641 ff). An der Konkordatskonferenz
vom 25. Juni 1962 orientierte der Vorort iiber seine Ver-
nehmlassung zu einer Anfrage des damaligen Eidg. Vete-
rindramtes, wie sich das Konkordat gestiitzt auf diesen
Staatsvertrag zur Frage der Ausiibung des gewerbsmassi-
gen Viehhandels durch in der Schweiz niedergelassene
Osterreicher stelle. Der Vorort hat in seiner Stellungnah-
me darauf hingewiesen, dass sowohl das Konkordats-
recht wie auch das Bundesrecht (Art. 4 lit. a der Verord-
nung des Bundesrates vom 12. Oktober 1943 iiber seu-
chenpolizeiliche Massnahmen im Viehhandel) fiir die Er-
teilung eines Viehhandelspatentes in der Schweiz das
Schweizerbiirgerrecht wie auch einen schweizerischen
Wohnsitz voraussetze. Vorbehalten seien wohl staatsver-
tragliche Vereinbarungen, doch bestehe keine solche
uber die Ausiibung des Viehhandels in der Schweiz mit
Osterreich. Der erwihnte Staatsvertrag vom 14. Septem-
ber 1950 mit Osterreich beinhalte fiir Osterreicher mit
Niederlassungsbewilligung in der Schweiz lediglich das
Recht, sich auf dem ganzen Gebiet der Schweiz aufzuhal-
ten und unter den gleichen Voraussetzungen wie
Schweizerbiirger jede berufliche Tatigkeit auszuiiben,
die Stelle oder den Beruf zu wechseln, insbesondere von
einer unselbstindigen zu einer selbstindigen Tatigkeit
oder umgekehrt iiberzugehen. Die Freiheit der Berufs-
ausiibung erstrecke sich jedoch nicht auf Berufe, die
aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift Schweizerbiir-
gern vorbehalten seien. Der Viehhandel gehore zu die-
sen Berufen, und eine entsprechende Ausnahmerege-
lung bediirfte expressis verbis einer besonderen staats-
vertraglichen Regelung. Auch wenn fiir Schweizerbiir-
ger mit Osterreichischem Wohnsitz nach dortigem Lan-
desrecht die Ausiibung des Viehhandels erlaubt sei, kon-
ne auch unter Berufung auf den Staatsvertrag tiber das
gegenseitige Niederlassungsrecht mit dem Argument
der Reziprozitit in der Schweiz keine Ausnahmebewilli-
gung erteilt werden. Die mildere Rechtsordnung in
Osterreich vermdge gegen die strengere Ordnung in der
Schweiz nicht aufzukommen. Im Hinblick auf die euro-
pdischen Integrationsbestrebungen werde jedoch die
Frage im gegebenen Zeitpunkt einer erneuten Prifung
unterzogen werden miissen. Weitere Integrationsbestre-
bungen sind durch den negativen Volksentscheid vom
6. Dezember 1992 (EWR-Abstimmung) gebremst wor-
den. Mit Blick auf eine sich dennoch abzeichnende Inter-
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nationalisierung desViehhandels zeichnen sich folgende

Grundsitze ab:

- Die Berufsausiibung auslindischer Bewerber kann
eingeschrinkt werden, wenn dies seuchenpolizeilich
begriindbar ist. Unter diesem Gesichtspunkt diirfte
von solchen Bewerbern die Absolvierung eines Kur-
ses, die Fithrung der Kontrolle und das Erfordernis des
Hindlerstalles verlangt werden konnen. Dasselbe gilt
fur den Nachweis des guten Leumunds und der Zah-
lungsfihigkeit.

- Einschrinkungen diirfen nicht rein wirtschaftlich be-
griindet werden. Sie diirfen nicht dazu dienen, neue
Bewerber vom Markt auszuschliessen. In diesem Zu-
sammenhang erscheint fraglich, ob an der Wohnsitz-
pflicht in der Schweiz festgehalten werden kann.

Da die Integrationsbemiihungen unseres Landes einst-

weilen nicht wie geplant voranschreiten, zeichnet sich

eine grundlegende Anderung des Konkordatsrechtes
nicht ab. Es ist daher denkbar, dass die heutige Regelung
bis Ende des Jahrtausends beibehalten wird.

Quellenverzeichnis
Konkordatsrechtliche

- Interkantonale Ubereinkunft iiber den Viehhandel
vom 13. September 1943

- Reglement iiber die Kautionen im Viehhandel vom 16.
Oktober 1944 mit Abinderungen vom 26. Mai 1952,
12. September 1960, 5. Juni 1974 und 21. Juni 1990

- Statuten der Kautionsversicherungs-Genossenschaft
des Schweizerischen Viehhindlerverbandes vom 30.
April 1978

Bundesrechtliche

- Bundesgesetz betreffend die Bekimpfung von Tier-
seuchen vom 13. Juni 1917 (aufgehoben)

- Verordnung des Bundesrates vom 30. August 1920
zum Bundesgesetz betreffend die Bekimpfung von
Tierseuchen (aufgehoben)

- Bundesgesetz liber die Bekimpfung von Tierseuchen
vom 1. Juli 1966 (Tierseuchengesetz)

- Verordnung des Bundesrates vom 15. Dezember 1967
zum Bundesgesetz iiber die Bekimpfung von Tierseu-
chen (Tierseuchenverordnung)

- Reglement des Eidg. Veteriniramtes vom 11. August
1970 tiber die Einfithrungskurse fiirViehhindler

- Weisungen des Eidg. Veteriniramtes vom 3. Dezem-

- ber 1973 iiber die Fiihrung derViehhandelskontrollen

- Verordnung des Bundesrates vom 14. November 1911
zu Art. 198 und 202 des Obligationenrechts betref-
fend die Viehwihrschaft und das Verfahren bei der
Gewihrleistung im Viehhandel
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Materialien

- Akten des Staatsarchivs des Kantons Aargau zu den
Griindungsbestrebungen des Viehhandelskonkorda-
tes vom Jahre 1921 und dessen Weiterentwicklung

- Bericht des Vorortes des Viehhandelskonkordates
vom Oktober 1943 an die der Ubereinkunft ange-
schlossenen Kantone, das Fiirstentum Liechtenstein
und die Kantone Graubiinden und Tessin betreffend
Beitritt zur Interkantonalen Ubereinkunft iiber den
Viehhandel

- Akten des Bundesarchivs zur bundesritlichen Ge-
wihrleistung der Interkantonalen Ubereinkunft iiber
denViehhandel vom 13. September 1943

- Konferenzprotokolle des Konkordates (soweit vor-

“handen)

- Geschiftsberichte des Konkordates (soweit vorhan-
den)

- Akten desVorortes

Anhang 1: Amtsinhaber des Konkordates

Prdisidenten

Regierungsrat O. Schibler, Aarau 1921-1932
Regierungsrat Dr. R. Siegrist, Aarau 1932-1956
RegierungsratA. Richner, Oftringen 1956-1971
Regierungsrat Dr. B. Hunziker, Aarau 1971-1976
Regierungsrat Dr. H.J. Huber, Zurzach 1976-1991
Regierungsrat P. Wertli, Villmergen ab 1991
Vorstand

Regierungsrat Dr. N. Bosset (VD) 1943-1946
Regierungsrat].J. Gabathuler (SG) 1943-1951
Staatsrat J.L. Barrelet (NE) 1946-1970
Regierungsrat Dr. Margadant (GR) 1951-1958
Regierungsrat Dr. A. Broger (AD) 1958-1964
Regierungsrat H. Schneider (SG) 1964-1973
Staatsrat P. Genoud (FR) 1970-1973
Landammann L. Mittelholzer (A) 1973-1976
Staatsrat G. Genoud (VS) 1973-1987
Regierungsrat H.P. Fischer (TG) ab 1976
StaatsratJ.C. Jaggi (NE) ab 1988
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Sekretdre

Dr. Werner Dubach, Aarau 1943-1952
Dr. Kurt Eichenberger, Aarau 1952-1961
Dr. Walter Hug, Muri 1961-1983
Fursprecher Rudolf Ursprung ab 1983
Kassiere

A. Fischer,Aarau 1943-1966
E. Blattner,Aarau 1966-1983
E. Hiberli, Lenzburg ab 1983

Anhang 2: Konkordatskonferenzen

1943 Aarau 1968 Schaffhausen
1944 Ziirich 1969 Stans
1945 Lugano 1970 Liestal
1946 Parpan 1971 Lausanne
1947 Wildhaus 1972Vaduz
1948 Neuchitel 1973 Ziirich
1949 Romanshorn 1974 Neuchitel
1950 Sion 1975 Chur
1951 Geneve - 1976 Brig/Zermatt
1952Vaduz 1977 Locarno/Ascona
1953 Zollikofen 1978 Stettfurt/Weinfelden
1954 Luzern 1979 Interlaken
1955 Basel 1980 Luzern
1956 Lugano 1981 Bad Ragaz
1957 Zug 1982 Zug
1958Appenzell 1983 Delémont
1959 Solothurn 1984 Basel
1960 Brunnen 1985Appenzell
1961 Glarus 1986 Solothurn
1962 Sarnen 1987 Schwyz
1963 Fribourg 1988 Glarus
1964 Herisau 1989 Sarnen
1965 Altdorf 1990 Fribourg
1966 Lenzburg 1991 Schwigalp
1967 Genéve 1992 Altdorf
Schweizer
Archiv fiir

Tierheilkunde



	Die Interkantonale Übereinkunft über den Viehhandel

